
II- ~~ der Beilagen zu den s4-enographischen Protokollen des Nationalrate5' 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

P ·10. Mai 1972 räs. ;, _______ _ No.~ 45JjJ 

Anf'ra~ 

der Abgeordneten DDr.NEUNER, DkfmoGORTON 
un.d Genossen 
an den Herrn Bundesminister für Finanzen 
betreffend Verlautbarung von Erlässen des Bundesministeriums für' 

Finanzen 

In der Sitzung des Finanz- und Budgetausschusses sm 1.1201971 
hat der Erstunterzeichner dieser Anfrage die Notwendigkeit 
hervorgehoben, Erlässe des Bunde::sruinisteriums für Finanzen an 
seine nachgeordneten Behörden im Amtsblatt der ÖsterreichisGaen 
Finunzver'llal tung dann zu verlautbaren~ wenn ihr. Innal t Abeaben­
vorschriften auslegt oder sonst \'lie für die Abgabepflichtigen von 

Bedeutung ist" Nur durch eine Verlautbarung solcher Erlässe im 
AÖIt' wird geviährleistet, d"aß all e betroffenen Abgabepflichtigen 
vom Inhalt der Erlässe Kenntnis erlangen, was schon allein nach d~m 
Postulat der Gleichmäßigkeit der Besteuerung unerläßlich ist. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen an den Bundesminister für 
Finanzen nachstehende 

A n fra g e : 

1) a) Warum ~~rden die Erlässe vom 14.6.1971, 254.669 - 9a/71 
und vom 15.7.1970, 255.193 - 9a/70, mit denen über Stundungs­
und Nachsichtsmöglichkeiten für Yliener U-Bahn-Geschädigte 
und über die Amifendung des § 3 Abs. 1 Z 0 6 EStG auf Zuschüsse 
für Wiener U-Bahn-Geschädigte abgesprochen wird,im AÖF nicht 
veröffentlicht? 

b) Vlerden Sie diesen Erlaß im AÖF verlautbaren? 

c) \'Tenn nein, warum nicht? 
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2) a) Warum wurde der Erlaf3 vom 1401.1971, 250" 161 - 9b/71, der 
über eine wesentliche Arbeitserleichterung bei der 
AbfuriX' von Lohnsteuerkarten für Zwecke der Lohnsteuer­
statistik abspricht, im AÖF nich't verlautbart? 

b) v/erden Sie diesen Erlaß im . .AÖF -verlautba.ren? 

c) Wenn nein, warum nicht? 

3) a) Warum wurde der Erlaß vom 9~3,,1971, 250~94;i - 9a/71, 
über die Auslegung des Begriffes "Abgase': im Sinne 

des § 60 P ... bs. 4 EStG im AÖ]\ nicht verlautbart? 

b) Werden Sie diesen Erlaß im AÖF verlautbaren? 

c) 'venn nein, \'larum nicht? 
4) a) Warum wurde der Erlaß \tom 6.4.1971, 251.638 - 10/71 g 

über die Schachtelbegiinstigung bei Kapitalberichtigung 
aus Gesellschaftsmitteln im AÖF nicht veröffentlicht? 

b) Werden Sie diesen Erla.ß im AÖF verlautbaren'? 

c) Wenn nein, warum nicht? 

5) a) V'arum lJlUrde der Erlaß vom 2106.1971,214.272 - 12/71, 

betreffend eine Vereinfachung und Beschleunigung des 
Verfahrens bei der Bearbeitung und Erteilung von.Av.s­
übungsbewilligungen für den Eingangsvormerkverkehr zur 
vorübergehenden BenUtzung bzw .. zur Erprobung,im AÖF 
nicht verlautbart? 

b)Werden Sie diesen Erlaß im AÖF verlautbaren? 

c)Wenn nein, warum nicht? 

6) a) Warum wurde der Erlaß vom 14.7 .. 1971, 255.575 - 9b/71 p 

über die Klärung einer in der Fachliteratur behandelten 
Zweifelsfrage betreffend das Verhältnis des Grundsatzes 
der Naßgeblichkeit der Lohnsteuerkarte zur gesetzlichen 
Regelung der HinzurechnUJ."1gsbeträge für·die zweite, drltte 
und \'le1 tare Ilohnsteuerkarte, im AÖF nicht verlautbart? 

b) Werden. Sie diesen Erlaß. im AÖF verlautbaren? 

c) Wenn nein, warum nicht? 
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7) a) Ivarum wurde dcr Erlaf3 vom 6.11. '1970, 252.695 - 11l70~ 
\'lonach nicht IHn' der E.n·ler1:'l allel' Anteile, sondern auch 

die Verei.nißung aller Anteile ge;-näß § 2 Strukturvc:c­

besserungsgesetz begünstigt sind, nicht im AÖF verlnut.b8,rt? 

b) Werden Sie diesen Rrlal~' A(~~l tb ? ~ ,,1m i-i ,)! ver,dUJ. "aren. 

c) vlenn nein, \·mrum nicht? 

8) a) v'larum wurde deI: Erlaß vom 6.4.1971,252.616 - 11/71, wo 

nach der Befr-eiun.gsbestin.~D.1Ung des § 

gesetz ein geJ:~i.r2.si·ügig8:C Streubesi tz nicht schädlich ist, 
im AÖV nicht verlautbart? .' 

b) Werden Sie diesen Erlaß im AÖF verlautbaren? 

c) I·renn nein, WD.I'lüu nicht? 

9) a) Sind Sie bereit, die für die Ermittlung der Betriebszahlen 
und Festste"llung der Einheits\'Ierte des land.- und forst-

,wirtschaftlichen Vermögens an die Finanzlandesdirektionen 
ergange'nen Erlässe, deren Inhalt für die Überprüfung von 

Einheitswertbescheiden durch Abgabepflichtige von Bedeu­

tung ist, im AÖF zu veröffentlichen? 

b) Wenn nein, warum nicht? 

10) Haben Sie Anweisung gegeben, in Hinkunft a.lle Erlässe, die für 
die Abgabepflichtigen von Bedeutung sind, im AÖF zu veröffent­

lichen? 

11) Wenn Sie die Frage 10) verneinen, warum nicht? 

458/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




